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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir freuen uns, Ihnen die aktuelle siebte Ausgabe unseres Com-
mercial-Newsletters TW - Trends im Wirtschaftsrecht vorstellen 
zu dürfen. 
 
Wie gewohnt möchten wir Sie mit Artikeln der Mitglieder unseres 
TW-Teams Commercial über aktuelle Entwicklungen und neue 
höchstrichterliche Rechtsprechung sowie mögliche Auswirkungen 
und Konsequenzen hieraus für Ihr tägliches Geschäft informie-
ren. Dabei steht wie immer der Praxisbezug im Vordergrund. 
 
Für Fragen in Zusammenhang mit der Lektüre der Artikel stehen 
Ihnen die Autoren sowie das gesamte TW-Team Commercial als 
Ansprechpartner gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ihre Anwälte aus dem Taylor Wessing Team „Commercial“ 
 

 

 

 

 

  Trends im Wirtschaftsrecht  

Commercial 
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VERTRIEBSKARTELLRECHT  

Auslaufen der Gruppenfrei-
stellungen im Mai 2010  

Im Mai (2008 – spätestens 2009) 
besteht Handlungsbedarf.  

Am 31.05.2010 laufen die europäi-
schen Gruppenfreistellungsverord-
nungen (GVOen) für Kfz-Vertrieb 
(VO 1400/2002) und vertikale Ver-
einbarungen (VO 2790/1999) aus. 
Sie werden mit gewisser Wahr-
scheinlichkeit, jedoch nicht mit Si-
cherheit (insbesondere im Kfz-
Vertrieb ist das fraglich), durch ähn-
liche Verordnungen ersetzt. Gleich-
wohl ist in Betracht zu ziehen, dass 
dann u.U. Vereinbarungen, die 
durch die aktuellen Verordnungen 
vom grundsätzlichen Kartellverbot 
freigestellt sind, von heute auf mor-
gen bzw. nach einer gewissen 
Übergangsfrist nicht mehr freige-
stellt sind und damit unwirksam 
werden.  

Es ergibt sich also mit sehr großer 
Wahrscheinlichkeit Anpassungsbe-
darf. Das ist nichts Neues, sondern 
regelmäßig bei der Erneuerung von 
GVOen der Fall; gleichwohl gibt 
dies Anlass für eine vorausschau-
ende Erörterung zur rechten Zeit 
(Kfz-Vertriebsverträge haben Min-
destkündigungsfristen von zwei Jah-
ren) – zumal 2006 und 2007 rich-
tungsweisende Entscheidungen da-
zu gesprochen wurden.  

Kfz-Vertrieb  

Auseinandersetzungen zwischen 
Herstellern und Händlern sind 
vorprogrammiert. 

Eine Besonderheit im Kfz-
Vertriebsrecht ist, dass sowohl die 
frühere GVO (VO 1475/1995, gültig 
bis 30.09.2002) als auch die aktuell 
geltende GVO (VO 1400/2002) eine 
ordentliche Mindestkündigungsfrist 
von zwei Jahren vorsehen. Dies 
dient insbesondere dem Investiti-
onsschutz des Händlers und kann 

nur in besonderen Fällen – etwa im 
Falle der Notwendigkeit zur Um-
strukturierung des Vertriebsnetzes –
auf eine Kündigungsfrist von einem 
Jahr verkürzt werden (wenn es im 
Vertrag vorgesehen ist).  

Die frühere KFZ-GVO wurde mit ei-
nem Vorlauf von zwei Monaten vor 
ihrem Inkrafttreten zum 01.10.2002 
verkündet und enthielt eine Über-
gangsfrist von „nur“ einem Jahr bis 
zum 30.09.2003. Da die beiden 
Verordnungen elementare Unter-
schiede aufwiesen und die aller-
meisten der vorher gängigen Kfz-
Vertriebssysteme unter der neuen 
Verordnung unwirksame Klauseln 
enthielten, waren die Kfz-Hersteller 
gezwungen, kurzfristig zu handeln.  

Eine Vielzahl der Hersteller kündigte 
die Vertriebsverträge unter Verweis 
auf die angebliche Notwendigkeit 
einer wesentlichen Umstrukturie-
rung mit Jahresfrist zum 30.09.2003 
(zugleich Ende des Übergangszeit-
raums). Dagegen setzten sich die 
Händler bzw. Händlerverbände zur 
Wehr. Zwei Fälle haben es bis vor 
den Europäischen Gerichtshof ge-
schafft. In beiden Entscheidungen 
(EuGH vom 07.09.2006 – Dänischer 
VW-Audi-Händler-Verband und 
EuGH vom 30.11.2006 – BMW) hat 
der Gerichtshof entschieden, dass 
allein das Inkrafttreten der neuen 
Verordnung als solches eine Um-
strukturierung des Vertriebssystems 
nicht notwendig gemacht hat, dass 
eine solche Umstrukturierung aber 
im Einzelfall aufgrund gewichtiger 
wirtschaftlicher Gründe gerechtfer-
tigt sein könnte. Damit aber war 
nicht per se eine Kündbarkeit mit 
Jahresfrist gegeben. 

Es ist danach Sache des Herstel-
lers, solche tatsächlich eine Um-
strukturierung rechtfertigenden 
Gründe darzulegen und im Streitfall 
auch zu beweisen. Gelingt ihm das 
nicht, ist seine mit einjähriger Frist 
ausgesprochene Kündigung unwirk-
sam.  

Die Angelegenheit BMW fand ihre 
Fortsetzung vor dem BGH (dieser 
hatte das Vorlageersuchen an den 
EuGH gerichtet). Nach der Folge-
entscheidung des BGH (vom 
08.05.2007) sollte es aber auf die 
Frage, die dem EuGH vorgelegt 
wurde, nicht mehr ankommen. Da-
durch nämlich, dass wesentliche 
Teile des bisherigen Vertriebsver-
trages durch die Änderung der GVO 
unwirksam wurden, sei der Ver-
triebsvertrag insgesamt mit Ablauf 
des 30.09.2003 unwirksam gewor-
den. Über die Folgen dieser Ent-
scheidung schweigt sich der BGH 
aus (es ergibt sich aber, dass der 
Händler zwar keinen Beschränkun-
gen mehr unterliegt, aber auch kei-
nerlei Belieferungsanspruch gegen-
über dem Hersteller mehr hat). Die 
Entscheidung hat in der Literatur 
nicht zu Unrecht zu Kritik geführt. 
Es ist fraglich, ob sie Allgemeingül-
tigkeit beanspruchen darf, zumal die 
VerfahrensVO 1/2003 Änderungen 
in der Bewertung nicht gruppenfrei-
gestellter Klauseln gebracht hat. 

Vor dem Hintergrund, dass die 
wettbewerbsbeschränkenden Klau-
seln überwiegend zu Lasten des 
Händlers gehen, ist auch vorstell-
bar, dass der Hersteller an den Ver-
triebsvertrag zunächst gebunden ist 
und lediglich die nicht freigestellten 
Regelungen zu Lasten des Händ-
lers unbeachtlich sind. Dies könnte 
bedeuten, dass für den Hersteller 
nahezu jegliche Vertriebssteuerung 
durch die üblichen Mittel wie Ge-
bietsbeschränkungen, Querliefe-
rungsverbote und auch Wettbe-
werbsverbote etc. außer Betracht 
bleiben. Dies wäre ein nahezu uner-
träglicher Zustand für jeden Herstel-
ler, weshalb ihm zu empfehlen ist, 
rechtzeitig vor dem Auslaufen der 
Kfz-Gruppenfreistellungsverordnung 
über Maßnahmen nachzudenken.  

Die für solche Maßnahmen erforder-
liche Vorlaufzeit bestimmt sich nach 
den konkreten Vertragsdaten; be-
reits vor Ablauf des Mai 2008, be-
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stimmt jedoch im Mai 2009 (wegen 
einer zu erwartenden Übergangs-
frist in der neuen GVO, falls es eine 
solche gibt) werden Kfz-Hersteller 
zum Nachdenken gezwungen sein.  

Die Erkenntnisse einer aktuellen 
Umfrage der Kommission sowie de-
ren Erfahrungen mit der GVO 
1400/2000 werden voraussichtlich 
im Mai 2008 veröffentlicht. Eventuell 
lassen sich daraus erste verlässli-
che Erkenntnisse zu zukünftigen 
Regelungen ableiten. 

Der Vollständigkeit halber sei er-
wähnt, dass die Unwirksamkeit des 
Vertrages die im Kfz-Vertrieb gängi-
gen Ausgleichsansprüche (in analo-
ger Anwendung des Handelsvertre-
terrechts) nicht per se ausschließt. 
Ferner führt auch nicht jegliche Be-
endigung eines Vertrages bei 
gleichzeitigem Anbieten eines neu-
en Vertrages zu einem solchen 
Ausschluss der Ausgleichsansprü-
che; zu fragen ist dabei stets nach 
der Zumutbarkeit, das geänderte 
Vertragsangebot anzunehmen (vgl. 
z.B. OLG Saarbrücken vom 
23.05.2007 – Peugeot, OLG Frank-
furt vom 17.01. 2006 – Opel). Das 
Auslaufen der Kfz-GVO wird also 
unweigerlich eine neue Welle der 
Auseinandersetzungen zwischen 
Herstellern und Händlern bewirken. 

Annex: Außerordentliche Kündi-
gung möglich. 

Der Vollständigkeit halber ist noch 
zu erwähnen, dass der EuGH in ei-
ner weiteren aktuellen Entscheidung 
(18.01.2007, Citroën) festgehalten 
hat, dass die Aufnahme von außer-

ordentlichen Kündigungsmöglichkei-
ten im Falle von Vertragsverstößen 
des Händlers nicht gegen die Kfz-
GVO verstößt, gleichwohl aber 
strenge Voraussetzungen für die 
Überprüfung der Rechtmäßigkeit ei-
ner solchen Kündigung eingehalten 
werden müssen.  

Vertikal-GVO 

Die bis zum 01.01.2000 bestehen-
den GVOen über den Alleinbezug 
(VO 1983/83), Alleinvertrieb (VO 
1984/83) und Franchise (4087/88) 
wurden durch die Vertikal-GVO (VO 
2790/1999) mit Wirkung zum 
01.06.2000 ersetzt. Es war eine 
Übergangsfrist bis zum 31.12.2001 
vorgesehen.  

Das Dilemma der Hersteller im Kfz-
Vertrieb ist unter der Vertikal-GVO 
(Schirm-GVO) nicht in gleich star-
kem Maße gegeben. Dennoch ist zu 
berücksichtigen, dass durch eine 
etwaige Änderung der Vertikal-GVO 
im Jahr 2010 bis dahin freigestellte 
Vereinbarungen unwirksam werden 
können. Je nach vertraglich vorge-
gebener Kündigungsfrist muss auch 
dies bereits frühzeitig berücksichtigt 
werden.  

 

 
 
�  Dr. Martin Rothermel, München 
m.rothermel@taylorwessing.com 
 

PRIVATE ENFORCEMENT  

Die organisierte private Durch-
setzung von kartellrechtlichen 
Schadensersatzansprüchen er-
langt immer größeren Stellenwert  

Schon seit einiger Zeit verdichten 
sich die Hinweise, dass die privat-
rechtliche Durchsetzung von Scha-
densersatzansprüchen („private en-
forcement“) der Geschädigten eines 
Kartells (Unternehmen sowie End-
abnehmer) in absehbarer Zeit auch 
in Europa erheblich an Bedeutung 
gewinnen wird.  

Rechtspolitischer Druck in diese 
Richtung kommt insbesondere aus 
den USA und dem UK. Zudem wird 
das Thema in Private-Equity- und 
Venture-Capital-Kreisen heiß disku-
tiert. Die belgische Cartel Damage 
Claims AG (CDA) hat sich bereits 
vor einiger Zeit auf die zivilrechtliche 
Durchsetzung kartellrechtlicher 
Schadensersatzansprüche speziali-
siert. Sie ist z.B. Klägerin in einem 
derzeit beim LG Düsseldorf anhän-
gigen Schadensersatzprozess ge-
gen die Teilnehmer des Zement-
Kartells. Der Ausgang dieses Ver-
fahrens wird jedenfalls für die künf-
tige Entwicklung des „Private Enfor-
cement“ in Deutschland Signalwir-
kung haben.  

Ähnliche Entwicklungen gibt es der-
zeit aber auch in anderen Mitglied-
staaten. So wurde Telefónica in 
Spanien jüngst von dem Verband 
der Bankdienstleistungskunden auf 
Zahlungen von EUR 458 Mio. we-
gen des Missbrauchs einer markt-
beherrschenden Stellung im Breit-
bandmarkt in Anspruch genommen. 
In UK hat das Competition Appeals 
Tribunal grünes Licht für die Zuläs-
sigkeit von Klagen einiger Ingeni-
eurbüros auf Schadensersatz gegen 
Morgan Crucible gegeben. Morgan 
Crucible war als Kronzeuge (sog. 
whistle blower) an dem Graphit-
Kartellverfahren beteiligt, gegen 
dessen übrige Mitglieder die EU-

Taylor Wessing ist Kanzlei des Jahres für Vertriebs systeme  

Im kürzlich neu erschienenen Handbuch Wirtschaftskanzleien 2007/2008 
des JUVE Verlags für juristische Informationen ist Taylor Wessing im Be-
reich Vertriebssysteme zur „JUVE KANZLEI DES JAHRES“ gewählt 
worden. Wir danken unseren Mandanten für das in uns gesetzte Ver-
trauen und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche und angenehme 
Zusammenarbeit. 



 Newsletter   3 

 

Kommission 2003 signifikante Buß-
gelder verhängt hatte. 

Die bisher zaghaften, wenn auch 
zunehmenden Versuche von Kar-
tellgeschädigten, Ersatz für die ih-
nen entstandenen Schäden zu er-
langen, haben anlässlich einer die-
sem Thema gewidmeten Konferenz 
in Lissabon jüngst Unterstützung 
von Wettbewerbskommissarin Nee-
lie Kroes erhalten. Unter Bezug-
nahme auf die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes, wo-
nach der Kartellschadensersatz er-
forderlich ist, um den Vorschriften 
des Gemeinschaftsrechts zur effek-
tiven Durchsetzung zu verhelfen, 
fordert die Kommissarin, die noch 
immer bestehenden hohen Hürden 
für die gerichtliche Durchsetzung 
von Schadensersatzklagen zu ver-
ringern. Diese Probleme seien be-
reits im Grünbuch der Kommission 
aus dem Jahr 2005 angesprochen 
worden. Jetzt sei die Kommission 
im Begriff, ein Weißbuch vorzube-
reiten, das im Frühjahr 2008 veröf-
fentlicht werden soll und in dem die 
Europäische Kommission ihre bis-
herigen Vorschläge zum Thema 
Private Enforcement konkretisieren 
wird. Eines der wichtigsten Themen 
soll dabei das Thema des kollekti-
ven Schadensersatzes sein.  

Ziel der Maßnahme sei es, die für 
den Einzelnen recht hohen Kosten 
einer Schadensersatzklage durch 
eine Art gemeinschaftliche Pro-
zessstandschaft überwindbar zu 
machen. Dabei betonte Kroes, dass 
sich die Kommission nicht am Mo-
dell von US Class Actions orientie-
ren wolle, sondern bestrebt sei, sich 
an die europäische Rechtstradition 
und damit an Instrumente zu halten, 
wie sie bereits im Bereich der Pro-
dukthaftung oder des Wettbewerbs-
rechts in Form der Klagebefugnis 
von Verbänden existierten. Wir wer-
den die Entwicklung weiter verfol-
gen und Sie über neue rechtliche 
Möglichkeiten im Bereich der 
Durchsetzung von kartellrechtlichen 

Schadensersatzansprüchen infor-
mieren. 

 

 
 
�  Dr. Michael Dietrich, Düsseldorf 
m.dietrich@taylorwessing.com 

 

ANWALTSPRIVILEGIEN 

Für die Rechtsabteilung gilt das 
„client attorney privilege“  nicht 
generell.   

In seinem Urteil vom 17.09.2007 
(Az. T-125/03 und T-253/03) ent-
schied das Europäische Gericht ers-
ter Instanz (EuG), ob und unter wel-
chen Voraussetzungen unterneh-
mensinterne Korrespondenz mit der 
Rechtsabteilung sowie Unterlagen 
und Notizen von Gesprächen für/mit 
externen Anwälten zu Beweis- oder 
Informationszwecken im Rahmen 
der Ermittlungen der Kommission in 
einem Kartellverfahren herangezo-
gen werden können, d.h. inwiefern 
sie besonderem Vertraulichkeits-
schutz, dem „client attorney privile-
ge“ oder auch „legal professional 
privilege“, unterfallen. 

Im konkreten Fall waren Unterlagen 
versiegelt worden, da die Beteiligten 
Unternehmen darauf drängten, dass 
vor Einsicht in die Unterlagen über 
deren Zulässigkeit entschieden wer-
den solle. Will die Behörde versie-
gelte Unterlagen sichten, so kann 
die betroffene Partei dies verhin-
dern, indem sie darlegt, dass die 
fraglichen Unterlagen vertraulich 
und somit geschützt sind, was sie 
allerdings zu beweisen hat. Gelingt 
dies nicht, so darf die Versiegelung 
gebrochen und die Unterlagen dür-
fen jedenfalls stichprobenartig da-
hingehend geprüft werden, ob es 

sich tatsächlich um vertrauliche Un-
terlagen handelt.  

Unternehmensinterne Korrespon-
denzen, Unterlagen und Notizen 
mit/von der Rechtsabteilung sind 
aber generell nur geschützt, wenn 
sie ausschließlich zu dem Zweck 
ausgearbeitet worden sind, Rat ei-
nes externen Anwalts einzuholen. 
Ansonsten gibt es dafür keinen be-
sonderen Vertraulichkeitsschutz. 

Inwieweit das Urteil auch für deut-
sche Verfahren maßgeblich ist, ist 
nicht ganz klar; noch nicht entschie-
den ist ferner die Frage, wie das Ur-
teil auf andere Fälle als Kartellver-
fahren Einfluss nimmt. 

Nach der derzeitigen Rechtslage in 
Deutschland dürfen – einen Durch-
suchungsbefehl vorausgesetzt – 
neben Wohnungen und Büros der 
Verdächtigen auch die Kanzleien ih-
rer Anwälte durchsucht werden, so-
fern der Verdacht besteht, dass hier 
beweiserhebliches Material zu fin-
den ist. Vor der Durchsuchung 
schützt grundsätzlich auch das zwi-
schen dem Mandanten und seinem 
Verteidiger bestehende, staatlich 
anerkannte enge Vertrauensver-
hältnis nicht. Allerdings dürfen Un-
terlagen, die das direkte Vertrau-
ensverhältnis zwischen dem Anwalt 
und seinem Mandanten betreffen, 
nicht beschlagnahmt werden; dies 
umfasst insbesondere schriftliche 
Mitteilungen, wie Briefe oder E-
mails, sowie Notizen und Aufzeich-
nungen von Gesprächen zwischen 
dem Anwalt und seinem Mandan-
ten. 

Da man den Unterlagen jedoch häu-
fig nicht auf den ersten Blick anse-
hen kann, ob sie das besondere 
Vertrauensverhältnis betreffen oder 
allgemeiner Natur sind, werden re-
gelmäßig alle Unterlagen beschlag-
nahmt. Es ist also zu empfehlen, die 
Unterlagen als „Privileged & Confi-
dential“, „Privileged Communication 
with External Counsel“ oder ähnlich 
zu bezeichnen – vorausgesetzt, frei-
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lich, es handelt sich um Kommuni-
kation mit einem „externen“ Anwalt 
oder Unterlagen, die zumindest da-
mit zu tun haben. Derartiges sollte 
ferner getrennt von anderen Unter-
lagen aufbewahrt werden, so dass 
gegebenenfalls die Versiegelung 
der geschützten Dokumente leicht 
möglich ist. Zu beachten ist zudem, 
dass derartige Dokumente nicht 
verändert oder mit Anmerkungen 
versehen werden. 

 

 

�  Harald Bechteler, München 
h.bechteler@taylorwessing.com 

 

NEUES ZUR VOLLSTREK-
KUNG IN EUROPA 

Geringfügige Forderungen euro-
paweit vereinfacht eintreiben 

Die Unkenntnis der rechtlichen 
Möglichkeiten verleitet oftmals dazu, 
gerade kleine Forderungen gegen 
ausländische Vertragspartner vor-
schnell auszubuchen. In Anbetracht 
des erhöhten Aufwands eines 
grenzüberschreitenden Verfahrens, 
lohnen oftmals die Kosten der 

Rechtsverfolgung nicht.  

Die Europäische Union geht für ge-
ringfügige Forderungen nun einen 
bedeutenden Schritt weiter. Im Juli 
2007 wurde im Amtsblatt der Euro-
päischen Union die so genannte 
„small-claims-Verordnung“ (861/ 
2007) veröffentlicht. Sie soll am 
01.01.2009 in Kraft treten und dazu 
beitragen, grenzüberschreitende 
Streitigkeiten in Zivil- und Handels-
sachen mit geringen Streitwerten 
(unter 2000 Euro) schneller und 
kostengünstiger als bisher beizule-
gen.  

Ohne einen Rechtsanwalt und 
durch die Verwendung von standar-
disierten Formblättern soll eine ra-
sche Durchsetzung ermöglicht wer-
den; auch Sprachbarrieren sollen in 
den Hintergrund treten. Der Erfolg 
der Verordnung bleibt abzuwarten.  

Europäische Vollstreckungstitel 

Seit dem 21.01.2005 bereits gilt die 
Verordnung über die Einführung ei-
nes Europäischen Vollstreckungsti-
tels (805/2004). Für Entscheidun-
gen über nichtbestrittene Forderun-
gen (z.B. gerichtliche Vergleiche, 
Anerkenntnis- oder Versäumnisur-
teile) ist damit kein gesondertes 
Vollstreckbarerklärungsverfahren im 
Ausland mehr notwendig. Stattdes-
sen kann dann direkt aus einem als 
europäischer Vollstreckungstitel 

bestätigten deutschen Titel in allen 
Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union vollstreckt werden.  

Die Verordnung gilt aber nicht nur 
für gerichtliche Titel, sondern auch 
für notarielle Urkunden (z.B. Grund-
schuldurkunden, notarielle Schuld-
anerkenntnisse, u.ä.). Es ist also zu 
empfehlen, etwa ein notarielles 
Schuldanerkenntnis schon frühzeitig 
als europäischen Vollstreckungstitel 
bestätigen zu lassen. Die Bestäti-
gung macht der Notar; sie kostet 
gerade einmal 12 Euro und ermög-
licht ohne weitere Zwischenschritte 
die Zwangsvollstreckung aus der 
Urkunde in allen europäischen 
Staaten. So eröffnet sich ein verein-
fachter und beschleunigter Zugriff 
auf die Vermögenswerte des 
Schuldners im europäischen Aus-
land. Gerade hier zahlt sich gute 
Rechtsberatung aus, da durch vor-
ausschauendes Handeln unnötige 
Mehrkosten vermieden werden 
können. 

 

 

�  Dr. Christian Strasser, München 
c.strasser@taylorwessing.com 

Veranstaltungshinweise 

�  Am 06. und 07. Dezember 2007 findet in Bonn eine Fachtagung „Praxisforum Internationales Kauf- und Lieferrecht 2 008“  
statt. Als Referent wird u.a. Dr. Martin Rothermel („Vereinbarung von UN-Kaufrecht – Fluch oder Segen“) sprechen. Weiteres un-
ter: http://www.forum-institut.de. 

�  Am 19. Januar 2008 geht die Fortbildungsveranstaltung "Europäische Rechtsverfolgung - Geltendmachung und Vollstreckung 
zivilrechtlicher Ansprüche in grenzüberschreitenden Verfahren" in ihre zweite Runde. Zum Thema „Internationale Verträge - 
Recht, Gerichtsstand und Vollstreckung"  referieren Dr. Christian Strasser und Dr. Martin Rothermel von 10.00 bis 13.00 Uhr 
an der Juristischen Fakultät der Universität Augsburg. Weiteres unter:  http://www.zww.uni-augsburg.de/jura 

�  Zum „Internationalen Kauf- und Lieferrecht“  gibt es einen weiteren Lehrgangstermin am 25. und 26. Februar 2008 in Frank-
furt. Referenten sind Dr. Wolfgang Gruber und Dr. Martin Rothermel sowie Prof. Dr. Peter Huber (Uni Mainz) und Dr. Christoph 
Hammerl (Linde AG). Weiteres unter: http://www.forum-institut.de. 

�  Das Seminar „UN-Kaufrecht als Alternative“  findet am 14.03.2008 wieder statt. Referent wird neben Prof. Dr. Stephan Lorenz 
(Uni München) auch Dr. Martin Rothermel sein. Weiteres unter: http://www.forum-institut.de.  

�  Die Bucerius Law School in Hamburg wiederholt im kommenden Jahr ihren schifffahrtsrechtlichen Lehrgang "Quality Broking" . 
Dr. Christoph Hasche und Dr. Johannes Trappe werden hierbei am 28.03.2008 erneut zu seerechtlichen Themen referieren. 
Weiteres unter:  http://www.bucerius-executive-education.de/ 
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VERGABERECHT 

Grundstückserwerb von der öf-
fentlichen Hand – ausschrei-
bungspflichtig?! 

Die Veräußerung staatlichen 
Grundstückseigentums wurde bis-
lang grundsätzlich als ausschrei-
bungsfreier Vorgang betrachtet, so-
fern mit der Veräußerung des 
Grundstückes nicht unmittelbare 
Leistungspflichten des Erwerbers 
für die öffentliche Hand verknüpft 
wurden, die ihrerseits dem Vergabe-
recht unterfielen. Durch die Ent-
scheidung des OLG Düsseldorf zum 
„Fliegerhorst Ahlhorn“ (13. Juni 
2007) hat der Anwendungsbereich 
des Vergaberechts im Hinblick auf 
Grundstücksveräußerungsgeschäfte 
der öffentlichen Hand jedoch eine 
erhebliche Erweiterung erfahren. 

Danach soll die Veräußerung eines 
im staatlichen Eigentum stehenden 
Grundstückes auch dann öffentlich 
auszuschreiben sein, wenn die Be-
bauung des Grundstücks durch den 
Erwerber über einen vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan nebst 
Durchführungsvertrag gesichert 
werden soll. Von dieser Entschei-
dung wird ein Großteil projektbezo-
gener Grundstücksveräußerungen 
betroffen sein.  

Sachverhalt 

Es war über die Frage zu entschei-
den, ob die geplante Durchführung 
eines Investitionsprojektes zur Ver-
äußerung und privaten Nutzung des 
ehemaligen Militärflughafens in Ahl-
horn gegen die Vorschriften des 
EU-Vergaberechts verstoße. Der 
Fliegerhorst Ahlhorn steht im Eigen-
tum des Bundes. Die Planungsho-
heit über das Grundstück lag (wied-
der) bei der Gemeinde.  

Der Bund beabsichtigte, das Gelän-
de an einen privaten Investor zu 
veräußern und forderte gemeinsam 
mit der Gemeinde verschiedene po-
tentielle Investoren zur Abgabe ent-
sprechender Angebote auf. Die An-

gebote sollten neben dem Kaufpreis 
auch das vorgesehene Nutzungs-
konzept für das Grundstück sowie 
Angaben über die gesicherte Pro-
jektfinanzierung enthalten. Die Be-
baubarkeit des Grundstücks sollte 
durch einen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan der Gemeinde 
nebst Durchführungsvertrag herge-
stellt werden.  

Mit dem daraufhin ausgewählten In-
vestor wurde sodann auf Grundlage 
seines Nutzungskonzeptes ein Zeit-
plan zur Umsetzung des Projektes 
entwickelt, welcher sowohl in dem 
Grundstückskaufvertrag als auch in 
dem städtebaulichen Durchfüh-
rungsvertrag niedergelegt werden 
sollte. Gegen dieses Vorgehen hat 
sich ein Mitbieter zunächst erfolglos 
an die Vergabekammer des Bundes 
gewandt und sodann sofortige Be-
schwerde erhoben.  

Entscheidungsgründe 

Das OLG Düsseldorf stellt zunächst 
fest, dass der Grundstückskaufver-
trag zusammen mit dem Durchfüh-
rungsvertrag als vergaberechtliche 
Einheit zu sehen sei, da sich die 
Verträge in ihrer konkreten Ausges-
taltung gegenseitig bedingen wür-
den. Dass der Kaufvertrag dabei mit 
dem Bund, der Durchführungsver-
trag jedoch mit der Gemeinde ab-
geschlossen werden sollte, sei da-
bei unerheblich. Als vergaberechtli-
che Einheit würden diese Verträge 
einen öffentlichen Bauauftrag in 
Form einer Baukonzession darstel-
len, da der Investor über den Durch-
führungsvertrag die Möglichkeit er-
halte, das geplante Bauvorhaben zu 
nutzen und z.B. über die Vermie-
tung der Flächen Einnahmen zu ge-
nerieren. Für die Beschaffungsab-
sicht der öffentlichen Hand ließ das 
OLG schließlich das mittelbare Inte-
resse der Gemeinde an der städte-
baulichen Entwicklung seines Ge-
meindegebietes ausreichen, wobei 
es das Erfordernis einer Beschaf-
fungsabsicht mit Verweis auf die 
Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofes insgesamt infrage 
stellte.  

Das OLG Düsseldorf kommt letztlich 
zu dem Ergebnis, dass das Vorha-
ben zur Veräußerung des Flieger-
horstes Ahlhorn insgesamt dem 
Vergaberecht unterfalle. Dies hat 
nach seiner Auffassung zur Folge, 
dass bereits der Grundstückskauf-
vertrag im Wege einer öffentlichen 
Ausschreibung zu vergeben sei.  

Reaktionen auf die Entscheidung  

Die dargelegte Entscheidung ist 
sehr umstritten. Während bereits 
rechtsdogmatische Ungenauigkei-
ten bei der Herleitung der Aus-
schreibungspflicht geltend macht 
werden, wird darüber hinaus insbe-
sondere kritisiert, dass sich das 
OLG Düsseldorf mit den praktischen 
Konsequenzen seiner Entscheidung 
nicht auseinander gesetzt habe. 
Tatsächlich gibt das Gericht in sei-
ner Entscheidung keinerlei Hinweise 
dazu, wie das von ihm geforderte 
Ausschreibungsverfahren für derar-
tige Vorhaben nach seiner Auffas-
sung in rechtmäßiger Weise erfol-
gen kann, ohne dass dabei die wirt-
schaftlichen Erfordernisse eines 
solchen Projektes – Sicherung der 
Finanzierung und Durchführung ge-
gen Sicherstellung der Bebaubarkeit 
– außer Acht gelassen werden.  

Trotz der bestehenden Kritik haben 
sich aber bereits zwei Vergabe-
kammern der Entscheidung ange-
schlossen. So hat die Vergabe-
kammer Düsseldorf (02. August 
2007) die Veräußerung eines zur 
Bebauung angebotenen Stadt-
grundstückes für ausschreibungs-
pflichtig erklärt, da auch diese mit 
dem Abschluss eines städtebauli-
chen Durchführungsvertrages ein-
hergehen sollte. Auch die Vergabe-
kammer Münster (26. September 
2007) erkannte auf eine Pflicht zur 
Ausschreibung der Veräußerung ei-
nes im staatlichen Eigentum ste-
henden Grundstückes, wobei in die-
sem Fall die wesentlichen städte-
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baulichen Pflichten bereits im 
Grundstückskaufvertrag selbst nie-
dergelegt waren. Die Vergabekam-
mer Münster ging sogar so weit, die 
Nichtigkeit des bereits abgeschlos-
senen Grundstückskaufvertrages 
festzustellen, da die Parteien sich 
wissentlich über die bestehende 
Ausschreibungspflicht hinweg ge-
setzt hätten!  

Es spricht einiges dafür, dass das 
OLG Düsseldorf mit der besproche-
nen Entscheidung ein neues Kapitel 
zur Frage der Anwendbarkeit des 
EU-Vergaberechts aufgeschlagen 
hat. Bei der Planung und Vorberei-
tung projektbezogener Grund-
stücksveräußerungen der öffentli-
chen Hand wird somit in Zukunft der 
Gefahr einer Ausschreibungspflicht 
Rechnung zu tragen sein. Hierfür 
kommen verschiedene sowohl bau-
planungsrechtliche als auch verga-
berechtliche Lösungsansätze in Be-
tracht, die den Bedürfnissen des je-
weiligen Einzelfalls anzupassen wä-
ren. 

 

 

�  Julie von dem Bussche, Berlin 
j.bussche@taylorwessing.com 

PREIS- & WERTSICHERUNG – 
AKTUELL 

Preisanpassungsklauseln 

In Dauerschuldverhältnissen, bei 
denen die Gestehungskosten einer 
Leistung von Variablen abhängen 
(z.B. Lohn-, Energie- oder andere 
Rohstoffkosten), sind Preisanpas-
sungsklauseln die Regel. Die Par-
teien wollen damit sicherstellen, 
dass das Äquivalenzverhältnis zwi-
schen Leistung und Gegenleistung 
auch über eine längere Vertrags-
laufzeit erhalten bleibt, selbst wenn 
die Geschäftsgrundlage sich in Teil-
bereichen geändert hat. Die Preis-
erhöhungen für Energielieferungen 
haben jüngst die Frage der Wirk-
samkeit und rechtlichen Überprüf-
barkeit von einseitigen Änderungen 
der Leistungspflichten (nichts ande-
res sind einseitige Preisanpassun-
gen) in den Fokus allgemeiner Auf-
merksamkeit gerückt. 

Nach neuerer Rechtsprechung des 
BGH (Urteil vom 13.12.2006) muss 
eine Preisanpassungsklausel drei 
Kriterien genügen oder kompensati-
onsweise eine Loslösung vom Ver-
trag durch den Empfänger der 
Preisanpassung ermöglichen. Die 
drei Kriterien – sie entspringen letzt-
lich ständiger Rechtsprechung zu 
verschiedenen Klauseln in AGB – 
sind Bestimmtheit, Transparenz und 
Äquivalenz. 

�  Als hinreichend bestimmt gilt ei-
ne Preisanpassungsklausel nur, 
wenn sie klar und abschließend re-
gelt, welche Gestehungskosten auf 
Seiten des Leistungserbringers zu 
einer Preisanpassung führen kön-
nen. Offene Klauseln, die etwa 
„sonstige Erhöhung der Geste-
hungskosten“ mit umfassen, sind 
damit regelmäßig unwirksam. Eben-
so solche, die keinen Schwellenwert 
definieren, der ein Anpassungsver-
langen rechtfertigt. 

�  Als transparent gilt eine Klausel 
nur, wenn die preisbildenden Fakto-

ren vom Vertragspartner in Erfah-
rung gebracht werden können und 
das Gewicht der einzelnen Kosten-
elemente für den Preis und dement-
sprechend die Anpassung nachvoll-
ziehbar ist. 

�  Als äquivalent gilt eine Preisan-
passungsklausel nur, wenn sie – ab 
bestimmten Schwellenwerten – in 
beiden Richtungen Auswirkungen 
zeigt. Die Regelung muss also Er-
höhungen und Senkungen zulassen; 
sie muss insofern angemessen sein. 

Der BGH hat angedeutet, dass un-
wirksame Preisanpassungsklauseln 
durch das Korrektiv eines Lösungs-
rechtes geheilt werden können. Hat 
der Vertragspartner im Falle einer 
Preiserhöhung die Möglichkeit, sich 
vom Vertrag zu lösen, so akzeptiert 
er das neu justierte Austauschver-
hältnis von Leistung und Gegenlei-
tung als den Erfordernissen der Bil-
ligkeit entsprechend. 

Zu beachten ist, dass die Recht-
sprechung hier – auch aufgrund des 
öffentlichen Interesses – in Bewe-
gung ist und die vorgenannten 
Grundsätze wie erläutert in Bezug 
auf einen Energieliefervertrag (Flüs-
siggas) etabliert worden sind. Es ist 
dennoch ratsam, die beschriebenen 
Kriterien bei der Verhandlung neuer 
Verträge zu berücksichtigen. Beste-
hende Verträge aufgrund dieser 
Rechtsprechung neu zu verhandeln, 
erscheint verfrüht, da noch nicht si-
cher erkennbar ist, ob die Flüssig-
gasentscheidung Anfang oder Ende 
einer Trendwende ist und inwieweit 
die herausgebildeten Kriterien bran-
chenübergreifend sind. 

Wertsicherungsklauseln 

Anders als die bereits genannten 
Preisanpassungsklauseln sind 
Wertsicherungsklauseln solche, die 
an abstraktere Faktoren wie Le-
benshaltungsindices etc. und nicht 
an die konkreten Gestehungskosten 
gekoppelt sind.  

 Zum Thema „Fliegerhorst Ahlhorn“ 
fand am 27.11.2007 eine Informati-
onsveranstaltung  bei Taylor Wes-
sing in München statt. Mit über 100 
Zuhörern wurde die Thematik disku-
tiert und festgestellt, dass die neue 
Rechtsprechung nicht nur für Kom-
munen und Projektentwickler, son-
dern auch für Investoren und finan-
zierende Banken gravierende Konse-
quenzen haben wird.  

Im Düsseldorfer Büro von Taylor 
Wessing folgt Mitte Januar 2008 eine 
ähnliche Veranstaltung. Interessenten 
können sich bereits jetzt bei Dr. Oli-
ver Klöck 

o.kloeck@taylorwessing.com  

vormerken lassen.  
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Seit dem 14.09.2007 sind Wertsi-
cherungsklauseln nicht mehr einem 
behördlichem Genehmigungsver-
fahren unterstellt. Das neue Gesetz 
über das Verbot von Preisklauseln 
bei der Bestimmung von Geldschul-
den erlaubt Wertsicherungsklauseln 
nun ohne behördliche Genehmi-
gung wenn die entsprechenden 
Voraussetzungen (etwa Vertragsart 
und Vertragsdauer, Anknüpfung an 
den Verbraucherpreisindex ein-
gehalten sind). Bestimmt, transpa-
rent und angemessen muss die 
Klausel aber ebenfalls sein. Für die 
genauen Anforderungen an eine 
Wertsicherungsklausel nach neuem 
Recht wird ein Blick in die neuen ka-
talogartigen Regelungen empfohlen. 

 

 
 
�  Dr. Gregor Staechelin, Frankfurt 
g.staechelin@taylorwessing.com 
 
 

NEUES VERSICHERUNGS-
VERTRAGSRECHT AB 2008 

Das Gesetz zur Reform des Versi-
cherungsvertragsgesetzes (VVG) 
wird am 1. Januar 2008 in Kraft tre-
ten und das alte VVG, das teilweise 
noch aus dem Jahr 1908 stammt, 
ablösen. Auf laufende Verträge, die 
bis zum 31. Dezember 2007 abge-
schlossen sind, wird das bisherige 
Recht noch bis Ende des nächsten 
Jahres angewendet.  

Besserstellung der Versicherten 

Durch die verschärften Beratungs- 
und Informationspflichten sowie die 
Lockerung der vorvertraglichen An-
zeigepflichten des Versicherungs-
nehmers wird ein erhöhter Verbrau-
cherschutz gewährleistet. Einem ge-
rechteren Interessenausgleich die-
nen zudem die Abschaffung des 
Prinzips der Unteilbarkeit der Prä-

mie für Kündigungen während des 
laufenden Versicherungsjahres und 
die Einführung eines allgemeinen 
Widerrufsrechts. Letzteres gilt un-
abhängig von der Vertriebsform und 
für alle Versicherungsnehmer, also 
nicht nur für Verbraucher.  

Zudem wird das sog. „Policenmo-
dell“ aufgegeben, d. h., dass der 
Versicherungsnehmer die Versiche-
rungsbedingungen bereits vor Ab-
schluss (und nicht wie bislang erst 
mit Zusendung der Police) erhält.  

Eine Modernisierung der Lebens-
versicherung erfolgt u. a. durch die 
Verankerung des Anspruches auf 
Überschussbeteiligung und eine 
günstigere Berechnung des Rück-
kaufswerts. Insoweit nimmt der Ge-
setzgeber auch Korrekturen vor, die 
durch jüngere Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichtes erfor-
derlich geworden waren.  

Darüber hinaus ist die Klagefrist des 
alten § 12 VVG (sechs Monate nach 
Ablehnung der Deckung durch die 
Versicherung) entfallen.  

Direktansprüche bei Pflichtversi-
cherungen erweitert 

Ein direkter Anspruch gegen die 
Versicherung bestand bisher nur bei 
der Kfz-Haftpflichtversicherung. Das 
neue VVG schafft jetzt für zwei wei-
tere Fälle die Möglichkeit solcher Di-
rektansprüche:  

Ein direkter Anspruch des Geschä-
digten ist demnach möglich bei In-
solvenz des Schädigers oder bei 
unbekanntem Aufenthaltsort des 
Schädigers. In diesen für den Ge-
schädigten besonders ungünstigen 
Fällen hilft das neue Recht, beste-
hende Ansprüche leichter durchzu-
setzen. Der zunächst geplante ge-
nerelle Direktanspruch gegen alle 
Pflichtversicherungen wurde nicht 
verabschiedet. Dies wird der Tat-
sache gerecht, dass es sich bei ei-
nigen Haftungsfällen nicht um Mas-
senfälle wie bei der Kfz-

Versicherung, sondern um komple-
xe Einzelfälle handelt.  

Aufgabe des „Alles-oder-nichts-
Prinzips“ 

Das bisher im VVG verankerte „Al-
les-oder-nichts-Prinzip“ wird aufge-
hoben, wobei Ausnahmen z. B. für 
die Transportversicherung gelten.  

Bislang hatte ein Versiche-
rungsnehmer keinen Anspruch auf 
Schadensdeckung, sofern er den 
Versicherungsfall grob fahrlässig 
herbeigeführt und/oder Anzeige- 
und Obliegenheitspflichten verletzt 
hat. Der Vorwurf grober Fahrlässig-
keit war damit die Grenze, bei deren 
Überschreiten der Versicherungs-
nehmer statt 100 % überhaupt keine 
Leistung mehr verlangen konnte. 

Dieses Prinzip wird aufgegeben, in-
dem bei grob fahrlässigem Verhal-
ten nunmehr die Leistung entspre-
chend der Schwere des Verstoßes 
gekürzt, nicht aber vollständig ver-
sagt werden kann. Es findet somit 
eine Quotelung statt, wie dies z. B. 
auch in der Schweiz geltendes Ver-
sicherungsrecht ist. Bei Vorsatz und 
leichter Fahrlässigkeit hingegen 
bleibt es bei den bisherigen Rege-
lungen (Ausschluss der Leistung 
bzw. Regulierung des vollen Scha-
dens). Die durch diese Regelung er-
reichte Annäherung an die Ver-
schuldenshaftung des allgemeinen 
Zivilrechts ist zu begrüßen, da hier-
mit ein flexibles Instrument geschaf-
fen wird, um auf unterschiedliche 
Grade der Nachlässigkeit des Ver-
sicherungsnehmers zu reagieren. 

 

 
 
�  Jan Brinkmann, München 
j.brinkmann@taylorwessing.com 
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KEINE VERJÄHRUNGS-
VERKÜRZUNG BEI VOR-
SATZ 

Die Rechtsprechung hat sich in jün-
gerer Vergangenheit wiederholt mit 
Fragen der AGB-mäßigen Verkür-
zung der Verjährung befasst (siehe 
etwa Newsletter 06/2007).  

Das OLG München hat die Möglich-
keiten zur Verkürzung der Verjäh-
rung weiter reduziert (Beschl. v. 
8.11.2006). Nach Auffassung des 
Gerichts sind Verjährungsverkür-
zungen in Formularverträgen gem. 
§ 307 BGB insgesamt unwirksam, 

sofern sie die Haftung wegen Vor-
satzes nicht ausdrücklich ausneh-
men. 

Das Gericht stützt seine Entschei-
dung auf die am 01. Januar 2002 
neu in das BGB aufgenommene 
Regelung in § 202 Abs. 1 BGB, wo-
nach die Haftung wegen Vorsatzes 
nicht im Voraus durch Rechtsge-
schäft erleichtert (also verkürzt) 
werden kann. Insoweit macht das 
Gericht deutlich, dass es für die 
Unwirksamkeit einer § 202 Abs. 1 
BGB nicht berücksichtigenden Ver-
jährungsvereinbarung nicht darauf 
ankommt, ob der betreffende Ver-

trag bereits vor der Gesetzesände-
rung geschlossen wurde oder nicht. 
Auch ältere Vereinbarungen sind 
nach Auffassung des Gerichts un-
wirksam, wenn sie die Haftung we-
gen Vorsatzes von einer Verkür-
zung der Verjährung nicht ausdrück-
lich ausnehmen. 

 

 

�  Dr. Sonja Ackermann, München 
s.ackermann@taylorwessing.com 

Aktuelle Rechtsprechung zum Vertriebsrecht 

Franchiserecht  
�  In Franchisesystemen gibt es keinen allgemeinen Anspruch des Franchisenehmers gegen den Franchisegeber auf Herausgabe 

von Einkaufsvorteilen (kick backs), es sei denn, dies ist dem Vertrag zu entnehmen (OLG Düsseldorf vom 13.12.2006 in Fortset-
zung der BGH Urteile zu Sixt und Apollo-Optik und Ablehnung des Praktiker Beschlusses des BKartA); evtl. wird aber diesbe-
züglich aufzuklären sein (OLG München vom 27.07.2006). 

�  Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen in Franchiseverträgen (hier Alleinbezugsverpflichtung) unterfallen ohne weiteres 
der Vertikal-GVO 2790/1999 (OLG Düsseldorf vom 11.04.2007 – die Entscheidung ist auch im Hinblick auf die systematische 
Prüfung wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen interessant). 

�  Einem Franchisenehmer steht kein Anspruch auf Überhangprovision nach Beendigung der Vertrages zu, weil die entsprechende 
Vorschrift des Handelsvertreterrechts (§ 87 HGB) auf den Franchisenehmer nicht übertragbar ist. Der Franchisenehmer kann 
ferner einen Ausgleichsanspruch auch dann haben, wenn ihm die Möglichkeit eröffnet wird, den Kundenstamm nach Vertrags-
beendigung mitzunehmen (OLG Celle vom 19.04.2007 – die Entscheidung ist auch im Hinblick auf die systematische Anwen-
dung der handelsvertreterrechtlichen Ausgleichsregelungen auf Franchisesysteme lesenswert). 

Händlerrecht 
�  Ein Vertragshändler hat u.a. dann keinen Anspruch auf “Handelsvertreterausgleich” in analoger Anwendung der entsprechenden 

Vorschriften, wenn er nicht in die Absatzorganisation des Herstellers eingebunden ist; ein Alleinvertrieb und die ausschließliche 
Bezugsverpflichtung des Händlers reichen für die Annahme, der Händler habe Aufgaben eines Handelsvertreters zu erfüllen, re-
gelmäßig nicht aus (BGH vom 13.06.2007 – eine plakative Bekräftigung der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur analogen 
Anwendbarkeit des Handelsvertreterausgleichsanspruchs auf Vertragshändler bei Vorliegen der Voraussetzungen: Einbindung 
in die Absatzorganisation und Verpflichtung zur Übergabe des Kundenstammes). 

Handelsvertreterrecht 
�  Der Handelsvertreterausgleichsanspruch ist nur dann (nach § 89b HGB Abs. 3 Nr. 2 HGB) aufgrund eines schuldhaften Verhal-

tens des Handelsvertreters ausgeschlossen, wenn die Kündigung des Unternehmers auf diesen Grund gestützt wurde; d.h. ein 
“Nachschieben” solcher Gründe, die zwar bei der Kündigung vorlagen aber dem Kündigenden nicht bekannt waren reicht zwar 
u.U. zur Begründung der Kündigung aus, nicht aber zum Verlust des Ausgleichsanspruches (OLG Koblenz vom 22.03.2007 – im 
Fall war ordentlich gekündigt, nachher aber der Ausgleich unter Verweis auf wichtige Gründe verweigert worden). 

�  Für den Ausschluss des Handelsvertreterausgleichsanspruch (nach § 89b HGB Abs. 3 Nr. 2 HGB) ist ein eigenes Verschulden 
des Handelsvertreters erforderlich, das Verschulden eines Erfüllungsgehilfen reicht – anders als für die Begründung der Kündi-
gung – nicht aus (BGH vom 18.07.2007). 

Wettbewerbsrecht 
�  Wer einen Mitarbeiter eines Wettbewerbers trotz dessen Wettbewerbsverbotes und in Kenntnis dessen beschäftigt, handelt nicht 

wettbewerbswidrig im Sinne des UWG, wenn er den sog. Vertragsbruch des Mitarbeiters lediglich ausnutzt, ohne ihn dazu zu 
verleiten (BGH vom 11.01.2007 – eine erhellende Erörterung zu einem angrenzenden Standardthema im Vertrieb mit Hinweisen 
auf die Problematik des Bezuges von Waren durch Außenseiter im selektiven Vertriebssystem). 
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Außergerichtliche Streitbeile-
gung – Zeitverschwendung 
oder effiziente Alternative? 

Bei Konflikten zwischen Unterneh-
men mündet das Scheitern von Ver-
gleichsverhandlungen häufig unmit-
telbar in ein Gerichtsverfahren. Das 
kann das Ende einer mühevoll auf-
gebauten Geschäftsbeziehung be-
deuten. Zuweilen erkennen die Be-
troffenen erst nach hohem Zeit- und 
Geldaufwand, dass sie ihr eigentli-
ches Ziel nicht erreichen.  

Vor- und Nachteile von Gerichts-
verfahren 

Dies liegt zum großen Teil daran, 
dass sich im gerichtlichen Verfahren 
die Möglichkeiten der Parteien zur 
Verwirklichung ihrer wirtschaftlichen 
Interessen auf die Durchsetzung 
von – bisweilen unsicheren – 
Rechtspositionen verengen. Durch 
diese Fokussierung auf Rechtsfra-
gen geraten die wirtschaftlichen In-
teressen leicht aus dem Blick. Au-
ßerhalb des Prozesses liegende 
Lösungsmöglichkeiten werden nicht 
(mehr) erkannt oder lassen sich 
wegen der fortgeschrittenen Eskala-
tion des Konflikts nicht realisieren.  

Zwar gibt es Fälle, in denen Unter-
nehmen strittige Rechtsfragen mit 
großer Bedeutung für ihr Geschäfts-
feld endlich einer abschließenden 
Klärung durch ein staatliches Ge-
richt zuführen wollen. Auch bietet 
etwa im Massengeschäft insbeson-
dere das gerichtliche Mahnverfah-
ren eine einfach handhabbare und 
relativ kostengünstige Möglichkeit, 
eindeutig bestehende Forderungen 
bei säumigen Schuldnern einzutrei-
ben. Schließlich eröffnet ein erfolg-
reich erstrittenes Urteil in jedem Fall 
die Möglichkeit, die eigene Rechts-
position auch gegen den Willen der 
Gegenseite durchzusetzen - vor-
ausgesetzt der Gegner ist dann 
noch wirtschaftlich leistungsfähig.  

Diese Vorteile werden aber durch 
nicht zu unterschätzende Nachteile 
gerichtlicher Verfahren erkauft, von 
denen hier nur einige besonders 
bedeutsame aufgeführt werden sol-
len: 

�  Die Parteien geben ihre Ent-
scheidungshoheit weitgehend aus 
der Hand und übertragen sie auf 
den Richter.  

�  Der Richter entscheidet nicht auf 
der Grundlage der wirtschaftlichen 
Interessen der Parteien, sondern 
auf Basis der anwendbaren 
Rechtsnormen, die den konkreten 
Bedürfnissen der Parteien häufig 
nicht gerecht werden. 

�  Gerichtliche Entscheidungen 
sind zumeist rückwärts gewandt. 
Notwendige unternehmerische Ent-
scheidungen über die Regelung der 
zukünftigen Beziehungen zwischen 
den Parteien sind im Rahmen ei-
nes Gerichtsverfahrens nur sehr 
eingeschränkt möglich. 

�  Der Ausgang von Gerichtsver-
fahren ist insbesondere in komple-
xen Angelegenheiten häufig nur 
schwer prognostizierbar. 

�  Die lange Dauer von Gerichts-
verfahren – oft über mehrere In-
stanzen – verursacht einen hohen 
Zeit- und Kostenaufwand und bin-
det nicht zuletzt unternehmensin-
tern Personalressourcen bei der 
Bearbeitung des Verfahrens 
(Transaktionskosten), die den wirt-
schaftlichen Erfolg eines Unter-
nehmens maßgeblich beeinträchti-
gen können. 

�  Verfahren vor staatlichen Gerich-
ten sind öffentlich. Das Bekannt-
werden von bedeutsamen Rechts-
streitigkeiten zwischen Unterneh-
men beispielsweise über die Presse 
kann die Markteinschätzung der 
Konfliktparteien empfindlich beein-
trächtigen.   

�  Nicht zuletzt haben Rechtsstrei-
tigkeiten wegen der zu bildenden 
Rückstellungen für ungewisse Ver-
bindlichkeiten aus einer bestrittenen 
Forderung negative Auswirkungen 
auf die Bilanz, die bei einer raschen 
außergerichtlichen Einigung ver-
mieden werden können. 

Zwar bleibt häufig kein anderer Weg 
als der Gang vor Gericht, wenn eine 
außergerichtliche Einigung mit der 
Gegenseite nicht erreicht werden 
kann. Die aufgezeigten Nachteile 
gerichtlicher Verfahren machen 
aber deutlich, dass vor der Erhe-
bung einer Klage regelmäßig alle 
Möglichkeiten einer kooperativen 
Konfliktbeilegung ausgeschöpft 
werden sollten.  

Möglichkeiten strukturierten Kon-
fliktmanagements 

Dabei können durch die Anwendung 
eines strukturierten und systemati-
schen Konfliktmanagements vor-
handene wirtschaftliche Spielräume 
für eine einvernehmliche Konfliktlö-
sung auf zeit- und kosteneffiziente 
Weise eröffnet und in zahlreichen 
Fällen im Sinne der Konfliktparteien 
umgesetzt werden.  

Bestehende Geschäftsbeziehungen 
zwischen den Parteien werden mit 
dem Einsatz von Methoden außer-
gerichtlicher Konfliktbeilegung, wie 
beispielsweise der Mediation, mög-
lichst geschont und können teilwei-
se auch auf eine neue, zukunftswei-
sende Grundlage gestellt werden. 
Die Parteien halten bei derartigen 
Verfahren das Heft in der Hand und 
haben bei überschaubaren Verfah-
rensrisiken die Möglichkeit, ihren 
Bedürfnissen entsprechend das 
passende Verfahren der Konfliktbei-
legung auszuwählen und mit zu 
gestalten, um so im Idealfall auf ko-
operative Weise bestehende Wert-
schöpfungspotentiale für beide Sei-
ten umfassend nutzbar zu machen.   

Ein Team stellt sich vor: CONFLICT MANAGEMENT 
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Taylor Wessing hat es sich daher 
zur Aufgabe gemacht, seinen Man-
danten unter anderem auch ein 
strukturiertes Konfliktmanagement 
anzubieten, bei dessen Anwendung 
die Ausschöpfung der jeweils be-
stehenden Möglichkeiten einer effi-
zienten und interessengerechten 
außergerichtlichen Konfliktbeilegung 
gewährleistet ist.  

Diese Konfliktmanagement-Struktur 
ermöglicht es, 

�  im Rahmen einer Konfliktanalyse 
(mögliche) Konflikte zur erkennen 
und systematisch zu bewerten, 

�  auf Basis der Ergebnisse dieser 
Konfliktanalyse dasjenige Instru-
ment zur Streitbeilegung auszuwäh-
len, das auf zeit- und kosteneffi-
ziente Weise den Interessen des 
Mandanten gerecht wird,  

�  das ausgewählte Verfahren zur 
Streitbeilegung rechtssicher zu ges-
talten, 

�  das Verfahren erfolgreich durch-
zuführen und schließlich  

�  die Verhandlungsergebnisse 
rechtlich umzusetzen.  

Das Instrumentarium, das hierfür 
zur Verfügung steht, beginnt bei der 
konfliktvermeidenden Vertrags-
gestaltung und reicht über die an-
waltliche Begleitung bei einer inte-
ressenorientierten Verhandlungs-
führung zur Durchführung von Me-
diationsverfahren oder ver-
gleichbaren Verfahren drittunter-
stützter Verhandlung bis zum Ein-
satz von Schiedsgutachten für ein-
zelne strittige Tatsachen- oder 
Rechtsfragen. Ziel ist es hierbei, für 
jeden Konflikt die passende Metho-
de zur Streitbeilegung auszuwäh-
len.  

Wenn allerdings die Auswertung der 
Konfliktanalyse ergibt, dass partei-
autonome Verfahren im konkreten 
Einzelfall keinen Erfolg verspre-
chen, kommt es unmittelbar zur 
Übertragung der Streitentscheidung 

auf Dritte im Rahmen eines 
Schiedsverfahrens oder eines staat-
lichen Gerichtsverfahrens umf auf 
diese Weise möglichst schnell einen 
im Vollstreckungswege durchsetz-
baren Titel zu erlangen.  

Bei einfach gelagerten Fällen wird 
man den Konflikt rasch analysiert 
haben und kann eine schnelle Lö-
sung anbieten. Sein ganzes Poten-
tial kann ein systematisches Kon-
fliktmanagement aber vor allem bei 
komplexen Streitigkeiten mit vielfäl-
tigen, teils gleichlaufenden, teils un-
terschiedlichen Interessenlagen der 
Betroffenen ausspielen, die nur 
noch mit einer klar strukturierten 
Vorgehensweise (beispielsweise 
durch den Einsatz von Entschei-
dungsbäumen) Ziel führend bewäl-
tigt werden können.  

Mediation: wichtige Methode au-
ßergerichtlicher Streitbeilegung 

Neben direkten Verhandlungen zwi-
schen den Konfliktparteien ist die 
Mediation wegen ihrer vielseitigen 
Einsetzbarkeit eine der wichtigsten 
Methoden der Konfliktbeilegung. 
Dabei handelt es sich um die Betei-
ligung eines neutralen Dritten an 
Verhandlungen, wobei der Dritte 
keine eigene Entscheidungsgewalt 
besitzt und die Parteien auf ihrem 
Weg zu einer Einigung unterstützt.  

Die Herrschaft über das Ergebnis 
der Verhandlungen bleibt in einer 
Mediation bei den Parteien. Die we-
sentliche Aufgabe des Mediators ist 
es, mit vorrangigem Blick auf die In-
teressen der Parteien Hilfestellung 
bei der Verhandlungsführung zu 
geben und durch den Einsatz ver-
schiedener Techniken (z.B. Einzel-
gespräche mit den Parteien) die 
Verhandlung in konstruktive Bahnen 
zu lenken.   

Eine Mediation lässt sich typischer-
weise in folgende Phasen aufteilen: 

�  Einstieg in die Mediation (etwa 
über eine Mediationsklausel in ei-

nem Vertrag oder eine gesonderte 
Mediationsvereinbarung) => 

�  Eröffnung der Mediation durch 
den Mediator => 

�  Bestandsaufnahme der Themen 
und ggf. Rechtsfragen => 

�  Erforschen der Interessen der 
Konfliktparteien => 

�  Entwickeln von Lösungsoptionen 
auf Basis der gefundenen Interes-
sen => 

�  Bewerten von Lösungsoptionen 
und Nichteinigungsalternativen => 

�  Vereinbarung eines Lösungspa-
kets/Abschluss eines Vergleichs. 

 

Das Team 

Das Team „Conflict Management“ 
von Taylor Wessing ist mit der Wei-
terentwicklung der in der Kanzlei 
bereits bestehenden Konfliktmana-
gement-Strukturen betraut. Sämtli-
che Mitglieder des Teams sind aus-
gebildete Wirtschaftsmediatoren, so 
dass in geeigneten Fällen neben 
der anwaltlichen Begleitung einer 
Konfliktpartei in einem Mediations-
verfahren auch die Übernahme der 
Rolle als Mediator angeboten wer-
den kann.  

Bei den Teammitgliedern handelt es 
sich um Dr. Thomas Griebe und Dr. 
Axel Bösch (Hamburg), Dr. Wolf-
gang Galonska (Düsseldorf), Dr. 
Klaus Kupka (Frankfurt) sowie Dr. 
Tatjana Himmen und Dr. Armin 
Hutner (München). 

 

  

 

�  Dr. Armin Hutner, München 
a.hutner@taylorwessing.com 
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E-Commerce 

Die neuen Medien, insbesondere 
die Auktionsplattformen haben in 
den letzten Jahren vielfach Anlass 
zu Rechtsstreitigkeiten im Zusam-
menhang mit dem Verbraucher-
schutzrecht, dem Wettbewerbs-
recht, dem Kennzeichenrecht u.a. 
gegeben (siehe bspw. Newsletter 
05/07).  

Es ist bisweilen schwer, den Über-
blick zu bewahren – es sind etwa 
zwei Dutzend interessante Ent-
scheidungen in den letzten 2 Jahren 
gesprochen worden; zu empfehlen 
sind zwei aktuelle Veröffentlichun-
gen: NJW 2007, S. 2594 ff. und BB 
2007, S. 2129 ff.).  

Es geht dabei etwa um: 

�  Die Anforderung an die Wider-
rufsbelehrung (Textform, Länge und 
Beginn der Frist, Angabe von Rech-

ten und Pflichten, etc.) inklusive der 
Frage ob das Muster des Gesetzge-
bers selbst gesetzeskonform ist. 

�  Die Einbeziehung von allgemei-
nen Geschäftsbedingungen (Hin-
weis, Möglichkeit der Kenntnisnah-
me mit Hyperlink oder ein einem 
scroll-down-Fenster, etc.). 

�  Die inhaltliche Wirksamkeit der 
Allgemeinen Geschäftebedingungen 
vor dem Hintergrund des strengen 
AGB-Rechts. 

�  Die Angaben von Preisen und 
Kosten (Ob und Wie der Angabe 
des Bruttopreises und der Liefer- 
und Versandkosten, etc.) und die 
darauf gestützten wettbewerbs-
rechtlichen Unterlassungsansprü-
che. 

�  Die Einordnung eines Verkäufers 
als Unternehmer sowie die draus 
abgeleiteten Pflichten zur Anbieter-
kennzeichnung. 

�  Die Haftung der Plattformbetrei-

ber für die Inhalte und Angebote. 

�  Die Verwendung von Namen und 
Marken (auch in Metatags, beson-
deren Suchmaschinen Schlüssel-
wörtern, etc.) 

Zusammenfassend ist festzuhalten, 
dass der Vertrieb über das Internet 
das Beschreiten eines rechtlichen 
Minenfeldes mit sich führt und im-
mer neue Ansätze entstehen, die 
rechtliche Konflikte mit sich bringen. 
Zu empfehlen ist daher, die Ent-
wicklungen stets im Auge zu behal-
ten. 

 

 
 
�  Dr. Martin Rothermel, München 
m.rothermel@taylorwessing.com 

 

 
Leserservice  Sie brauchen detailliertere Informationen? 

Sie hätten gern ein persönliches Gespräch zu 
Themen dieser Ausgabe? 

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt 
aufnehmen. 
 
Gern schicken wir Ihnen auch unsere Newsletter zu 
den Themengebieten Employment, IT und 
Corporate. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns 
eine E-Mail. 

www.taylorwessing.com 

 
Ansprechpartner: 

Büro Hamburg:  Dr. Christoph Hasche 
 �  040 – 36 80 30 

Büro München: Dr. Andreas Schrettl  
 �  089 - 210 380 

Büro Frankfurt: Alf Aretz 
 �  069 - 971 300 

Büro Düsseldorf: Dr. Wolfgang Gruber  
 �  0211 - 83 87 0 

Büro Berlin: Dr. Mario Mathias Ohle 
 �  030 - 88 56 36 0 
 

E-mail der Redaktion: commercial @taylorwessing.com 

Impressum:  
 
Taylor Wessing 
Hanseatic Trade Center, Am Sandtorkai, 20457 Hamburg 
Tel. + 49 (40) 36803-0  Fax +49 (40) 36803-280 
 
DIESER NEWSLETTER ENTHÄLT NUR EINE AUSWAHL VON RELE VANTEN THEMEN 
ZUM WIRTSCHAFTSRECHT UND ERSETZT NICHT DIE BERATUNG  IM EINZELFALL. 
FÜR DIE VOLLSTÄNDIGKEIT UND RICHTIGKEIT DER IN DIES EM NEWSLETTER 
ENTHALTENEN INFORMATIONEN WIRD KEINE HAFTUNG ÜBERNO MMEN. 

 
 
Berlin Brüssel Cambridge Düsseldorf 
Frankfurt Hamburg London München Paris 
Repräsentanzen: Alicante Shanghai 
 
www.taylorwessing.com 

 


